
Schiedsmann/Schiedsfrau für den Schieds-
amtsbezirk Stadtmitte / Styrum / Brücktor /
Schlad gesucht

Der Schiedsmann Rainer Sprünken scheidet in Kürze auf
eigenen Wunsch nach fast 10-jähriger Schiedsamts-
tätigkeit aus seinem Amt aus. Für den Schiedsamtsbezirk
Stadtmitte / Styrum / Brücktor / Schlad wird daher eine
neue Schiedsperson gesucht.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die in diesem
Schiedsamtsbezirk (PLZ 46045 und 46047) wohnen und
zwischen 30 und 70 Jahre alt sind, werden gebeten, sich
bei der Stadt Oberhausen, Bereich Recht, Schwartzstr.
72/Rathaus, Zimmer 605, Tel. 825-2096, zu melden. An-
sprechpartnerin ist Frau Claudia Dickmann. Bewerbung-
en von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshinter-
grund sind ausdrücklich erwünscht (§ 3 Abs. 2 Satz 2
SchAG NRW).

Die Schiedspersonen werden vom Rat der Stadt für fünf
Jahre gewählt. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und wird in
der Privatwohnung ausgeübt. Die Schiedsfrauen und
Schiedsmänner erhalten dafür eine Aufwandsentschä-
digung.

Zu den Aufgaben der Schiedsperson gehört es, in be-
stimmten Strafsachen (z. B. Hausfriedensbruch, Beleidi-
gung, Bedrohung, Sachbeschädigung) sowie in be-
stimmten privatrechtlichen Streitigkeiten (z. B. vermö-
gensrechtliche Streitigkeiten wie Schadenersatz und
Schmerzensgeld bis zu einem Wert von 600 Euro sowie
nachbarrechtliche Streitigkeiten) durch eine Schlich-
tungsverhandlung eine Einigung (Vergleich) zwischen
allen Beteiligten herbeizuführen. (Weitere Infos auch
unter www.bds-nrw.com)

Die Parteien sollen Gelegenheit haben sich auszuspre-
chen. Durch die Bereitschaft, den Beteiligten in Ruhe zu-
zuhören und durch die Schaffung einer entspannten
Atmosphäre soll die Schiedsperson dazu beitragen, die
bestehenden Spannungen abzubauen. Das Ziel ist, den
sozialen Frieden wiederherzustellen und den Bürger-
innen und Bürgern Ärger, Zeit und Kosten zu ersparen.

Aufgebot von Sparurkunden

3005047240
3041109137
3017503644

Inhaber/-innen der verlorenen gemeldeten Sparurkunden
werden gemäß Teil 2 - Abschnitt 6, Ziffer 6.1 ff. der Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz
für Nordrhein-Westfalen aufgefordert, binnen drei Mo-
naten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunden anzu-
melden.

Andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt.

Oberhausen, 02.12.2015

Stadtsparkasse Oberhausen
- Der Vorstand - 

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 21.11.2015 über die
Satzung zur Verlängerung der Verän-
derungssperre Nr. 151 für einen Teil-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 703 
- Helmholtzstraße / Goebenstraße -

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.11.2015
folgende Satzung beschlossen:

Satzung
über die Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 151

Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 17 Abs. 1 Satz 3
und 16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fass-
ung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748), in Verbindung mit § 7
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 03.02.2015 (GV.NRW.2015, S. 208), in seiner Sitz-
ung am 16.11.2015 folgende Satzung beschlossen:

Einziger Paragraph

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre Nr. 151 vom
19.11.2014 wird um ein Jahr verlängert.

Die Veränderungssperre tritt somit unter Abweichung des
§ 4 der Satzung vom 19.11.2014 spätestens am
20.12.2016 außer Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung

Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungs-
sperre Nr. 151, ausgefertigt durch den Oberbürgermeis-
ter am 21.11.2015, wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung über die
Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 151 in Kraft.

Hinweise

1. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung be-

gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

2. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
03.02.2015 (GV.NRW.2015, S. 208), kann eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Be-
stimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimm-
ung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt.

3. § 18 Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch lautet wie folgt:

„Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre
über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 hin-
aus, so ist den Betroffenen für dadurch entstandene
Vermögensnachteile eine angemessene Entschädi-
gung in Geld zu leisten."

Gemäß § 18 Abs. 3 Baugesetzbuch wird darauf hin-
gewiesen, dass der Entschädigungsberechtigte Ent-
schädigung verlangen kann, wenn die in § 18 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei der Stadt Ober-
hausen beantragt.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der öffentlichen Bekanntmachung über die
Satzung zur Verlängerung der Veränderungssperre 
Nr. 151 stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 16.11.2015
überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom
26.08.1999, zuletzt geändert durch VO vom 13.05.2014,
verfahren.

Die öffentliche Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 21.11.2015

Schranz
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über den Satzungsbeschluss und das In-
krafttreten des Bebauungsplans Nr. 672 A
- Kettelerstraße / Marktplatz Osterfeld -

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16.11.2015
den Bebauungsplan Nr. 672 A - Kettelerstraße /
Marktplatz Osterfeld - in der Fassung vom 18.05.2015
als Satzung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748), und § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 03.02.2015 (GV. NRW. 2015, S. 208).

Der Bebauungsplan Nr. 672 A - Kettelerstraße / Markt-
platz Osterfeld - liegt mit Begründung einschließlich Um-
weltbericht und zusammenfassender Erklärung vom
Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung an im
Technischen Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66,
Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während der nachste-
hend genannten Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr 

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem Be-
bauungsplan Nr. 672 A beigefügte Begründung (inkl.
Umweltbericht) in der Fassung vom 18.05.2015 als
Entscheidungsbegründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Osterfeld, Flur
30, und wird wie folgt umgrenzt:

Südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 222 - 224 und
736; östliche Grenzen der Flurstücke Nr. 190 und 189;
südliche Grenze des Flurstücks Nr. 189; diese verlän-
gert bis zur westlichen Seite der Vestischen Straße;
westliche Seite der Vestischen Straße; südliche Seite
der Kettelerstraße; östliche Seite der Gildenstraße;
südliche Grenze des Flurstücks Nr. 677; westliche
Grenze des Flurstücks Nr. 677 bis zur südlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 222.

II. Bekanntmachungsanordnung

Der vom Rat der Stadt am 16.11.2015 gefasste Satz-
ungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 672 A 
- Kettelerstraße / Marktplatz Osterfeld - wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung tritt der Bebauungsplan Nr. 672 A 
- Kettelerstraße / Marktplatz Osterfeld - gemäß § 10
Abs. 3 des Baugesetzbuches in Kraft.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fass-
ung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
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(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel
1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I, 
S. 1748), über die Entschädigung von durch den
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen
entsprechender Entschädigungsansprüche wird
hingewiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes
hingewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Stadt Oberhausen unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beacht-
lich sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. 1994, S. 666) in der zurzeit gültigen
Fassung können Verletzungen von Verfahrens-
oder Formvorschriften gegen diese Satzung /
sonstige ortsrechtliche Bestimmung nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss
vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenü-
ber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

III.Bestätigungen gemäß § 2 Abs. 3 Be-
kanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Inhalt/Wortlaut des Bebauungsplans Nr. 672 A 
- Kettelerstraße / Marktplatz Osterfeld - stimmt mit
dem Ratsbeschluss vom 16.11.2015 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 /

SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 13.05.2014 (GV. NRW. S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 20.11.2015

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zum Bebauungsplan 
Nr. 672 A - Kettelerstraße / Marktplatz Osterfeld -

Mit dem Bebauungsplan Nr. 672 A wird eine verträgliche
Nutzungsmischung im Plangebiet angestrebt. Das Plan-
gebiet wird am Marktplatz Osterfeld als Mischgebiet (MI)
und an der Kettelerstraße als Allgemeines Wohngebiet
(WA) jeweils mit einer geschlossenen Bauweise festge-
setzt. Für das Mischgebiet werden Lotterie- und Wett-
annahmestellen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen, Sex-
shops, Vergnügungsstätten sowie Anlagen und Betriebe,
die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen
und Darbietungen dienen, textlich ausgeschlossen. Über
eine textliche Ausnahmeregelung wird die vorhandene
Annahmestelle für Glücksspiele („Lotto“) im Plangebiet
planungsrechtlich gesichert. Dies gilt ausdrücklich nicht
für die im Gebäude Gildenstraße 23 nicht genehmigte
Nutzung als Wettbüro. Das Maß der baulichen Nutzung
und die überbaubaren Grundstücksflächen werden nicht
ausgewiesen und sollen sich nach § 34 BauGB richten
(einfacher Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB).
Auf diese Weise kann der weiteren baulichen Entwick-
lung ein Spielraum eingeräumt werden, dessen Grenzen
durch die bestehende Bebauung definiert werden.

Stadtplanerisches Ziel insgesamt ist die Erhaltung und
Förderung der Funktion als qualitativ hochwertiger zen-
traler Versorgungsbereich (Nebenzentrum Osterfeld).

Weitere Informationen (u. a. Plan und Begründung inkl.
Umweltbericht) sind auch im Internet unter www.o-
sp.de/oberhausen/start.php abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über den Aufstellungsbeschluss zum Be-
bauungsplan Nr. 722 - Lindnerstraße (zwi-
schen Konrad-Adenauer-Allee und DB-
Brücke) -

I. Der Rat der Stadt hat am 16.11.2015 beschlossen, für
das im Plan des Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom
07.07.2015 umrandete Gebiet einen Bebauungsplan
aufzustellen.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 46, und wird im Osten durch die Konrad-
Adenauer-Allee sowie im Westen durch ein Brücken-
bauwerk der DB begrenzt. Dabei umfasst das Plan-
gebiet die Flurstücke Nr. 146, 140 und 145 in Gänze
sowie Teile der Flurstücke Nr. 207, 265 und 266. Es
wird wie folgt umgrenzt:

Südlichster Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 146, des-
sen südliche Grenze bis zu einem Grenzpunkt 37 m
westlich des gemeinsamen Grenzpunkts der
Flurstücke Nr. 146, 265 und 266, im 45°-Winkel in
südöstlicher Richtung abbiegend bis zur Grenze der
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Flurstücke Nr. 265 und 266, abbiegend im 90°-Winkel
in nordöstlicher Richtung bis zur südlichen Grenze
des Flurstücks Nr. 146, südliche Grenzen der Flur-
stücke Nr. 146, 140 und 145, östliche Grenzen der 

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl.
I, S. 1748).

Interessenten können zur Unterrichtung über die
Lage des Plangebiets einen Plan mit den Umrings-
grenzen im Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches
Rathaus Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss,
Zimmer Nr. A 009, während der Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 08:00 - 16:00 Uhr und Freitag
08:00 - 12:00 Uhr, einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 722 wird folgendes
Hauptplanungsziel verfolgt:

- Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien

Hinweis

Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer
zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behör-
den zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Ge-
setzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke be-
treten und Vermessungen, Boden- und Grundwasser-
untersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

II. Bekanntmachungsanordnung gemäß §
2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung

Der durch den Rat der Stadt am 16.11.2015 gefasste
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 722 
- Lindnerstraße (zwischen Konrad-Adenauer-Allee und
DB-Brücke) - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

III.Übereinstimmungsbestätigung / Be-
kanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 3 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO) 

Der Inhalt/Wortlaut der Bekanntmachung des Auf-
stellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 722 
- Lindnerstraße (zwischen Konrad-Adenauer-Allee
und DB-Brücke) - stimmt mit dem Ratsbeschluss vom
16.11.2015 überein.

Flurstücke Nr. 145 und 146, nördliche Grenze der
Flurstücke Nr. 146 und 207, dessen westliche Grenze
bis zu einem Punkt der gedachten Verlängerung der
südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 146.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 13.05.2014 (GV.NRW., S. 307), ver-
fahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 23.11.2015

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 722:

Die Lindnerstraße soll im Bereich zwischen der Konrad-
Adenauer-Allee und der DB-Brücke grundsaniert werden.

Für die Beantragung von Fördergeldern als GVFG-Maß-
nahme sowie zur Durchführung eines Beitragser-
hebungsverfahrens ist die Aufstellung eines Bebauungs-
plans erforderlich.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 22.12.2012
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab:

Westfriedhof

Feld 54 Nr. 1 - 202 und 206 - 233

Alstadener Friedhof

Feld 12 Nr. 97 - 186

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von Grab-
steinen zu stellen.
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Die Anträge können in der Zeit vom 15.11.2015 -
15.02.2016 an den Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, Fachbereich 2-4-70, Standesamt (Bestattungs-
angelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksich-
tigung mehr.

Oberhausen, 19.11.2015

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt
Oberhausen

Widmung von Straßen

Die Stadt Oberhausen widmet gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen
(StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.1995 mit Wirkung vom Tage der ortsüblichen Be-
kanntmachung folgende Straßen für den öffentlichen
Verkehr als Gemeindestraße:

Straße Kiwittenberg
(Gemarkung Alstaden, Flur 1, Flurstück 246 teilweise)

Kleine Blattstraße 
(Gemarkung Alstaden, Flur 1, Flurstücke 201 und 102
teilweise, Flurstück 24 komplett) 

Die gesamte zu widmende Fläche ist in dem beigefügten
Lageplan als Anlage zur Widmungsverfügung rautiert
dargestellt. 

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf, Bastionstrasse 39, 40213 Düsseldorf,
Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maß-
gabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanz-
gerichte - ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012
(GV.NRW. S.548) erhoben werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so soll ihr je eine Ab-
schrift für den Beklagten, den Vertreter des öffentlichen
Interesses und sonstige Beteiligte beigefügt werden.

Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen
Bevollmächtigten versäumt, so gilt dessen Verschulden
als Ihr eigenes Verschulden.

Hinweis:

Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das dem
Klageverfahren bislang vorgeschaltete Widerspruchsver-
fahren abgeschafft worden. Entsprechend der oben ste-
henden Rechtsmittelbelehrung kann gegen diesen Be-
scheid also direkt Klage erhoben werden.

Zur Vermeidung unnötiger Kosten besteht jedoch unab-
hängig hiervon die Möglichkeit, sich vor etwaiger Er-
hebung einer Klage kurzfristig zunächst mit der zuständi-
gen Dienststelle, Fachbereich 5-6-50 in Zimmer A 227
des Technischen Rathauses Sterkrade, Bahnhofstraße
66, 46042 Oberhausen, während der Dienststunden,
Montag bis Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
13:30 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis
12:00 Uhr, in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen kön-
nen so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer
Klage behoben und kann die Widmungsverfügung gege-
benenfalls, insbesondere hinsichtlich etwaiger offensicht-
licher Unrichtigkeiten, korrigiert werden, so dass es einer
Klageerhebung nicht mehr bedarf.

Die Notwendigkeit der Klageerhebung zur Vermeidung
des Eintritts der Bestandskraft dieser Widmungsver-
fügung wird durch einen außergerichtlichen Klärungsver-
such allerdings nicht berührt. Die Klagefrist von einem
Monat wird hierdurch nicht verlängert.

Oberhausen, 11.11.2015

Stadt Oberhausen
Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Lauxen
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Fachbereich 5-6-50 / Verkehrs - und 
Baustellenmanagement

Stadt Oberhausen

Anlage zur Widmungsverfügung vom 11.November 2015
          für die Straße Kiwittenberg / Kleine Blattstraße

= gewidmete Fläche
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DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 7. Januar 2016
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Winter 2015

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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